
Zeugnis 2. HJ - Noten aus dem 1.HJ ??
Beitrag von „alias“ vom 8. Juni 2009 20:40

In Baden-Würrtemberg gilt:

Es gibt kein Halbjahreszeugnis, sondern eine Halbjahresinformation, die über den
Leistungsstand zum Halbjahr informiert. Am Ende des Schuljahres gibt es das Jahreszeugnis,
das die Leistungen des gesamten Schuljahres zusammenfasst. Sämtliche Leistungen des
gesamten Schuljahres fließen zu gleichen Teilen in die Jahresleistung ein.

(festgelegt in der Notenbildungsverordnung, Die verordnung für Ba-Wü im Wortlaut)

Zitat

§ 74
Zeugnisse

(1) Der Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler wird unter Angabe der
Leistungsbewertung in den einzelnen Fächern in Zeugnissen, schriftlichen Berichten
oder in anderer, dem Bildungsgang entsprechender Form ausgewiesen.

(2) Ein allgemeines Zeugnis oder eine entsprechende Information der Eltern wird am
Ende eines jeden Schulhalbjahres oder Ausbildungsabschnittes oder als
Übergangszeugnis beim Verlassen der Schule erteilt.

(3) Ein Abschlusszeugnis ist zu erteilen, wenn die Abschlussklasse erfolgreich besucht,
eine vorgesehene Abschlussprüfung abgelegt oder das Bildungsziel erreicht worden ist.
Ist eine Abschlussprüfung nicht vorgesehen, so ist ein Abschlusszeugnis zu erteilen,
wenn die Schülerin oder der Schüler bei entsprechender Anwendung der für die
Versetzung geltenden Vorschriften zu versetzen wäre.

(4) Ein Abgangszeugnis ist zu erteilen, wenn die Schülerin oder der Schüler die Schule
verlässt, ohne dass die in Abs. 3 genannten Voraussetzungen vorliegen.

(5) Die Zeugniserteilung wird durch Rechtsverordnung näher geregelt; dabei kann
vorgesehen werden, dass ein Zeugnis nur am Ende eines Schuljahres erteilt wird.

Alles anzeigen 

Nähere Infos bieten auch die Schulgesetze der Länder

Wenn ich §74 des Hessischen Schulgesetzes richtig interpretiere, wird in Hessen halbjährig
verfahren, falls keine anders lautende Rechtsverordnung erlassen wurde:

1https://www.lehrerforen.de/thread/21571-zeugnis-2-hj-noten-aus-dem-1-hj/?postID=175493#post175493

http://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung_des_Kultusministeriums_%C3%BCber_die_Notenbildung
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=NotBildV+BW&psml=bsbawueprod.psml&max=true&aiz=true
http://www.kmk.org/no_cache/dokumentation/rechtsvorschriften-und-lehrplaene-der-laender/uebersicht-schulgesetze.html
https://www.lehrerforen.de/thread/21571-zeugnis-2-hj-noten-aus-dem-1-hj/?postID=175493#post175493


Zitat

§ 74 Zeugnisse (1) Der Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler wird unter Angabe
der Leistungsbewertung in den einzelnen Fächern in Zeugnissen, schriftlichen
Berichten oder in anderer, dem Bildungsgang entsprechender Form ausgewiesen. (2)
Ein allgemeines Zeugnis oder eine entsprechende Information der Eltern wird am Ende
eines jeden Schulhalbjahres oder Ausbildungsabschnittes oder als Übergangszeugnis
beim Verlassen der Schule erteilt. (3) Ein Abschlusszeugnis ist zu erteilen, wenn die
Abschlussklasse erfolgreich besucht, eine vorgesehene Abschlussprüfung abgelegt oder
das Bildungsziel erreicht worden ist. Ist eine Abschlussprüfung nicht vorgesehen, so ist
ein Abschlusszeugnis zu erteilen, wenn die Schülerin oder der Schüler bei
entsprechender Anwendung der für die Versetzung geltenden Vorschriften zu versetzen
wäre. (4) Ein Abgangszeugnis ist zu erteilen, wenn die Schülerin oder der Schüler die
Schule verlässt, ohne dass die in Abs. 3 genannten Voraussetzungen vorliegen. (5) Die
Zeugniserteilung wird durch Rechtsverordnung näher geregelt; dabei kann vorgesehen
werden, dass ein Zeugnis nur am Ende eines Schuljahres erteilt wird.

langer Link zum Hessischen Schulgesetz

2https://www.lehrerforen.de/thread/21571-zeugnis-2-hj-noten-aus-dem-1-hj/?postID=175493#post175493

http://www.kultusministerium.hessen.de/irj/HKM_Internet?rid=HKM_15/HKM_Internet/nav/374/3743019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2%26_ic_uCon=9d710bec-b224-d901-be59-2697ccf4e69f.htm&uid=3743019a-8cc6-1811-f3ef-ef91921321b2
https://www.lehrerforen.de/thread/21571-zeugnis-2-hj-noten-aus-dem-1-hj/?postID=175493#post175493

